
 Vereinte Nationen A/RES/64/102 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung (A/64/49 (Vol. I)). 

 

 

Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen 
und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/64/413)] 

64/102.  Neukaledonien-Frage 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Neukaledonien-Frage, 

 nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels im Bericht des Sonderaus-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker1, 

 in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Rechts der Völ-
ker auf Selbstbestimmung, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 

 feststellend, dass die positiven Maßnahmen wichtig sind, welche die französischen 
Behörden in Zusammenarbeit mit allen Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, 
um die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in dem Gebiet zu fördern, na-
mentlich die Maßnahmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und zur Bekämpfung des 
Drogenmissbrauchs und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen Rahmen für die friedliche 
Fortentwicklung des Gebiets bis hin zur Selbstbestimmung zu schaffen, 

 sowie in diesem Zusammenhang feststellend, dass eine ausgewogene wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung sowie der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in 
Neukaledonien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungsakts Neukaledoniens wichtig 
sind, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivierung der Kontakte zwischen 
Neukaledonien und den Nachbarländern der südpazifischen Region, 

_______________ 
1 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 23 und Korrigendum 
(A/64/23 und Corr.2), Kap. VIII, Abschn. B. 
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 1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen in Neukaledonien seit der Unterzeich-
nung des Abkommens von Nouméa am 5. Mai 1998 zwischen den Vertretern Neukaledo-
niens und der Regierung Frankreichs2; 

 2. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, im Interesse aller Einwohner 
Neukaledoniens ihren Dialog im Rahmen des Abkommens von Nouméa in einem Geist der 
Harmonie fortzusetzen, und begrüßt in diesem Zusammenhang die am 8. Dezember 2008 in 
Paris erzielte einstimmige Vereinbarung über die Übertragung von Befugnissen an Neuka-
ledonien im Jahr 2009 und die Durchführung von Provinzwahlen im Mai 2009; 

 3. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen des Abkommens von Nouméa, 
die darauf gerichtet sind, der kanakischen Identität in der politischen und sozialen Organisa-
tion Neukaledoniens stärker Rechnung zu tragen, und begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass die Regierung Neukaledoniens am 26. Juni 2008 den Entwurf eines Landesgesetzes 
(loi du pays) über die Identitätssymbole für das Land in Umsetzung des Abkommens von 
Nouméa verabschiedet und am 21. Oktober 2008 den Entwurf des Gesetzes über die Hymne, 
den Leitspruch und die Gestaltung von Banknoten angenommen hat; 

 4. nimmt Kenntnis von den Bestimmungen des Abkommens von Nouméa, die die 
Einwanderungskontrolle und den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze betreffen, und stellt fest, 
dass unter den Kanaken nach wie vor eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht und dass weiterhin 
ausländische Bergleute angeworben werden; 

 5. nimmt Kenntnis von der von einer indigenen Bevölkerungsgruppe in Neukale-
donien geäußerten Besorgnis über ihre Unterrepräsentierung in der Regierungs- und Sozial-
struktur des Gebiets; 

 6. nimmt außerdem Kenntnis von der von Vertretern indigener Bevölkerungen ge-
äußerten Besorgnis über nicht nachlassende Wanderbewegungen und die Auswirkungen des 
Bergbaus auf die Umwelt; 

 7. nimmt Kenntnis von den einschlägigen Bestimmungen des Abkommens von 
Nouméa, wonach Neukaledonien Mitglied oder assoziiertes Mitglied bestimmter internatio-
naler Organisationen, wie beispielsweise internationaler Organisationen in der pazifischen 
Region, der Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur und der Internationalen Arbeitsorganisation, werden kann, im Ein-
klang mit deren Statuten; 

 8. vermerkt die zwischen den Unterzeichnern des Abkommens von Nouméa ge-
troffene Vereinbarung, die Vereinten Nationen über die im Laufe des Emanzipationsprozes-
ses erzielten Fortschritte zu unterrichten; 

 9. erinnert daran, dass die Verwaltungsmacht zum Zeitpunkt der Schaffung der 
neuen Institutionen eine Informationsmission nach Neukaledonien einlud, die aus Vertretern 
von Ländern der pazifischen Region bestand; 

 10. nimmt Kenntnis von der weiteren Stärkung der Beziehungen zwischen Neukale-
donien und der Europäischen Union und dem Europäischen Entwicklungsfonds auf Gebie-
ten wie der wirtschaftlichen und handelsbezogenen Zusammenarbeit, der Umwelt, dem 
Klimawandel und den Finanzdienstleistungen; 

_______________ 
2 A/AC.109/2114, Anhang. 
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 11. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalsekretär auch weiterhin die in 
Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Informationen zu 
übermitteln; 

 12. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen Rahmen für die friedliche 
Fortentwicklung des Gebiets bis hin zu einem Akt der Selbstbestimmung zu fördern, bei 
dem alle Wahlmöglichkeiten offenstehen und der die Rechte aller Teile der Bevölkerung 
schützt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist des Abkommens von Nouméa, das auf dem 
Grundsatz aufbaut, dass es Sache der Einwohner Neukaledoniens ist, zu entscheiden, wie 
sie ihr Leben gestalten wollen; 

 13. erinnert mit Befriedigung an die Bemühungen der französischen staatlichen 
Stellen, die Frage der Wählerregistrierung dadurch zu lösen, dass der Kongress des franzö-
sischen Parlaments am 19. Februar 2007 Änderungen der französischen Verfassung be-
schloss, die es Neukaledonien gestatten, die Wahlberechtigung bei Kommunalwahlen auf 
diejenigen Wähler zu beschränken, die 1998, als das Abkommen von Nouméa unterzeichnet 
wurde, in den Wählerverzeichnissen registriert waren, und so eine starke Repräsentation der 
kanakischen Bevölkerung zu gewährleisten; 

 14. begrüßt alle Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um die Wirtschaft Neuka-
ledoniens in allen Bereichen zu stärken und zu diversifizieren, und befürwortet weitere der-
artige Maßnahmen im Einklang mit dem Geist der Abkommen von Matignon und Nouméa; 

 15. begrüßt außerdem die Bedeutung, die die Vertragsparteien der Abkommen von 
Matignon und Nouméa größeren Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäf-
tigung, Ausbildung, Bildung und Gesundheitsversorgung in Neukaledonien beimessen; 

 16. nimmt Kenntnis von der finanziellen Hilfe, welche die Regierung Frankreichs 
dem Gebiet in Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Zahlung von Gehältern im öffentlichen 
Dienst und Finanzierung von Entwicklungsprogrammen gewährt; 

 17. erkennt den Beitrag an, den das Melanesische Kulturzentrum zum Schutz der 
indigenen kanakischen Kultur Neukaledoniens leistet; 

 18. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum Schutz der natürlichen Um-
welt Neukaledoniens, namentlich von der Operation „Zonéco“, deren Auftrag darin besteht, 
die Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledoniens kartographisch zu er-
fassen und zu evaluieren; 

 19. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen Australien, Frankreich und Neuseeland 
bei der Überwachung der Fischfanggebiete entsprechend den von Frankreich auf den Frank-
reich-Ozeanien-Gipfeln im Juli 2003 und im Juni 2006 geäußerten Wünschen; 

 20. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neukaledonien und den Völkern 
des Südpazifiks sowie die positiven Maßnahmen, welche die französischen Behörden und 
die Gebietsbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Ausbau dieser Verbindungen zu er-
leichtern, einschließlich der Entwicklung engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern des 
Pazifikinsel-Forums; 

 21. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass Neukaledonien, nachdem es im Okto-
ber 2006 dem Pazifikinsel-Forum als assoziiertes Mitglied beigetreten war, am 39. Gipfel 
des Forums teilnahm, der vom 19. bis 21. August 2008 in Niue abgehalten wurde; 

 22. begrüßt außerdem, dass Delegationen aus Ländern der pazifischen Region Neu-
kaledonien nach wie vor Besuche auf hoher Ebene abstatten und dass hochrangige Delega-
tionen aus Neukaledonien Mitgliedsländer des Pazifikinsel-Forums besuchen; 
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 23. begrüßt ferner die kooperative Haltung der anderen Staaten und Gebiete in der 
Region gegenüber Neukaledonien, seinen wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen 
und seiner zunehmenden Beteiligung an regionalen und internationalen Angelegenheiten; 

 24. erinnert an die Unterstützung, die die Führer des Pazifikinsel-Forums auf des-
sen im Oktober 2005 in Papua-Neuguinea abgehaltenen 36. Gipfel dem Bericht des Mi-
nisterausschusses des Forums für Neukaledonien entgegenbrachten, und die Rolle, die dem 
Ministerausschuss des Forums nach wie vor dabei zukommt, die Entwicklungen in dem 
Gebiet zu überwachen und ein stärkeres regionales Engagement zu fördern; 

 25. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unterzeichnung des Abkommens 
von Nouméa in Neukaledonien im Gang befindet, fortlaufend weiter zu verfolgen; 

 26. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der 
Frage Neukaledoniens, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fortzusetzen und der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

62. Plenarsitzung 
10. Dezember 2009 


